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Aktualisierung des Lärmaktionsplans  

nach § 47d (Abs. 5) BImSchG 
 

Nach dem von der EU-Richtlinie Umgebungslärm vorgegebenen Terminplan hat die Stadt 

Rösrath den Lärmaktionsplan der 2. Stufe bis zum Juli 2013 erarbeitet. In diesem Zusam-

menhang waren in Rösrath die Lärmemissionen zu bewerten, die von Hauptverkehrsstraßen 

mit mehr als 3 Millionen KFZ pro Jahr und von dem Großflughafen Köln/Bonn ausgehen.  

 

Nach § 47d (Abs. 5) des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind die Lärmaktionspläne bei 

Ăbedeutsamen Entwicklungen f¿r die Lªrmsituation, ansonsten jedoch alle f¿nf Jahre nach 

dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu ¿berpr¿fen und erforderlichenfalls zu ¿berarbeitenñ. 

Kommt eine Überprüfung zu dem Ergebnis, dass sich seit der Erstellung des Lärmaktions-

plans der 2. Stufe wesentliche Lärm-Parameter geändert haben, so ist der Plan zu überar-

beiten. Ist dies nicht der Fall, so reicht eine Aktualisierung der Daten aus. 

 

Grundlagen der Datenerhebung und rechtlicher Hintergrund: 

Für die Kommunen außerhalb der definierten Ballungsräume in NRW hat das Landesamt für 

Natur,- Umwelt- und Verbraucherschutz NRW (LANUV) im Auftrag des Landesumweltminis-

teriums zum wiederholten Mal eine ĂLªrmkartierungñ durchgef¿hrt und im Januar 2018 die 

hieraus resultierenden Ergebnisse bereitgestellt. Hierbei wurde wie bereits in den Vorjahren 

die Schallausbreitung der Lärmemissionen nach den in der EU-Richtlinie vorgegebenen Be-

rechnungsverfahren berechnet. 

 

Die zu kartierenden Lärmquellen entsprechen dabei unverändert denen der zweiten Stufe 

der Lärmaktionsplanung: 

 

Lärmkartierung notwendig für Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern

Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen pro Jahr

Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr

Großflughäfen mit mehr als 50.000 Flugbewegungen pro Jahr

Grundlagen der Lärmaktionsplanung (2. Stufe 2013 und 3. Stufe 2018)

 
 

Auch die Aussagen, die im Lärmaktionsplan der 2. Stufe zu den geltenden Grenzwerten ge-
troffen wurden, besitzen unverändert Gültigkeit: Da die EU in der Richtlinie Umgebungslärm 
keine europaweit gültigen, einheitlichen Grenzwerte festgelegt hat gelten die Auslösepegel, 
die von der Landesregierung festgesetzt wurden oder die aufgrund anderer gesetzlicher Re-
gelungen bestehen. Werden die Auslösepegel überschritten, sollen Lärmschutzmaßnahmen 
in Erwägung gezogen oder umgesetzt werden. 
 
Für Straßenlärm ist dies nach wie vor ein Auslösepegel von LDEN = 70 dB(A) [Level day, eve-
ning, night = über 24 Stunden gemittelt] bzw. von LNIGHT = 60 dB(A) [Level night = von 22.00 
bis 06.00 Uhr gemittelt]. 
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Für Fluglärm gelten unverändert die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm vom 31.10.2007 mit Auslösepegeln von LAeq Tag = 65 dB(A) [Tag-Schutzzone 1, äquiva-
lenter Dauerschallpegel], bzw. LAeq Tag = 60 dB(A) [Tag-Schutzzone 2] und einem Auslösepe-
gel von LAeq Nacht = 55 dB(A). 
 

Hauptlärmquellen im Sinne der EU-Richtlinie im Überblick: 

 

1. Ballungsräume 

Rösrath ist kein Ballungsraum im Sinne der EU-RL. Nach der 2. Stufe der Richtlinie 

Umgebungslärm gelten alle Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern als Bal-

lungsraum. Am Ende des Jahres 2016 hatte Rösrath 28.778 Einwohner (nach IT 

NRW, Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.2016). 

 

2. Haupteisenbahnstrecken 

Der durch das Gebiet der Stadt Rösrath verlaufende Schienenverkehr ist kein 

Lärmemittent im Sinne der EU-Richtlinie Umgebungslärm, da der für eine Lärmkartie-

rung der 2. Stufe maßgebliche Schwellenwert von 30.000 Zügen pro Jahr auf dieser 

Strecke nicht erreicht wird. Auf der durch Rösrath führenden Bahnlinie verkehrten im 

Jahr 2017 etwa 25.500 Züge. 

 

3. Hauptverkehrsstraßen im Sinne der EU-RL 

Kartiert werden nach wie vor alle Hauptverkehrsstraßen mit mindestens 3 Mio. Kfz 

pro Jahr. Es sind exakt dieselben Straßen betroffen, für die auch bereits vor 5 Jahren 

Lärmemissionen berechnet wurden. Bezüglich der Verkehrsfrequenz haben sich auf 

den betroffenen Straßenabschnitten während der vergangenen Jahre Veränderungen 

ergeben, die auf den Seiten 6-8 erläutert werden. 

 

Die Abbildung zeigt Hauptver-

kehrsstraßen mit mindestens 

3 Mio. Kfz pro Jahr (Daten der 

Bundesverkehrswegezählung 

2015). 

          

Betroffene Straßen sind die 

Bundesautobahn A3, die L284 

und Teile der L288. 
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4. Großflughäfen im Sinne der EU-RL  

 

Name Lage
Flugbewegungen im 

Jahr 2011

Flugbewegungen im 

Jahr 2016

Flughafen KölnBonn
Südwestlich der Stadt Rösrath, ca. 3 Km entfernt 

von der zentralen Ortslage
130.900 136.905

 
 

 

Verkehrsentwicklung am Flughafen Köln/Bonn laut Geschäftsbericht 2016 

 

Einheit 2012 2013 2014 2015 2016

Flugzeugbewegungen Tsd. 125,3 120,4 123,2 128,6 136,9

Fluggäste Tsd. 9.281,7 9.079,0 9.451,4 10.339,2 11.910,8

Luftfracht Tsd. T 751,2 739,6 754,3 757,7 786,4
 

 

 

Bei der Überprüfung, ob sich im Vergleich mit dem Lärmaktionsplan der 2. Stufe aus dem 

Jahr 2013 wesentliche Veränderungen ergeben haben, sind demnach die Lärmemissionen 

der Hauptverkehrsstraßen und des Flughafens Köln/Bonn im Anschluss genauer zu betrach-

ten.  
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Aktualisierung des Teilaktionsplans Hauptverkehrsstraßen (Rösrath 2013-1) 
 
Die folgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der aktuellen Lärmkartierung, die das Lan-
desamt für Natur,- Umwelt- und Verbraucherschutz NRW (LANUV) für die o.g. Straßenab-
schnitte durchgeführt hat. 
 

 
Kartierung Straßenverkehrslärm, gemittelt über 24 Stunden  
[DEN = Day, evening, night] 
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Kartierung Straßenverkehrslärm, gemittelt über 8 Stunden  
von 22.00 - 06.00 Uhr [NGT = Night] 

 
Im Vergleich mit den Lärmkarten aus dem Jahr 2013 sind die Unterschiede der dargestellten 
Emissionen aus dem Straßenverkehr sehr gering. Die Darstellungen gleichen sich weitest-
gehend. Um Details prüfen zu können wird empfohlen, die Lärmkarten auf der städtischen 
Homepage aufzurufen und sich in die jeweils relevanten Bereiche Ăhinein zu zoomenñ. 
 
 


